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Zoneneinteilung 
 
Immer dann, wenn durch Maß nahmen des primä ren Explosionsschutzes die Bildung 
gefä hrlicher explosionsfä higer Atmosphä re nicht ausgeschlossen werden kann, sind 
diese explosionsgefä hrdeten Bereiche in Zonen aufzuteilen. Die Zoneneinteilung erfolgt 
nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens gefä hrlicher explosionsfä higer Atmosphä re 
entsprechend folgender Definition: 
gefä hrliche explosionsfä hige Atmosphä re tritt auf in 
 Zone 0 oder 20 →  über lange Zeiträ ume oder hä ufig 
 Zone 1 oder 21 →  im Normalbetrieb gelegentlich 
 Zone 2 oder 22 →  im Normalbetrieb normalerweise nicht oder nur kurzzeitig. 
 
Es ist zu beachten, dass die Zonen 0, 1 und 2 für explosionsfä hige Atmosphä ren gebildet 
aus Gasen, Dä mpfen oder Nebeln gelten und die Zonen 20, 21 und 22 für solche aus 
Staub. 
 
Zum Normalbetrieb gehö rt nicht nur der Dauerbetrieb, sondern gehö ren alle Zustä nde, in 
denen sich eine Anlage innerhalb ihrer Auslegungsparameter (bestimmungsgemä ß er 
Betrieb) befinden kann. Somit sind auch An- und Abfahren, betriebsbedingte Stö rungen, 
Wartung, Reparatur und Probenahme zu berücksichtigen. Zu den betriebsbedingten 
Stö rungen zä hlt z.B. die Ü berschreitung eines Regelgrenzwertes, nicht dazu zä hlen 
Stö rungen, die Instandsetzung oder Abschaltung erfordern, wie z.B. das Versagen von 
Dichtungen, der Ausfall von Pumpen oder das Freisetzen von Stoffen durch einen Unfall. 
Die sich bei dieser Betrachtung ergebenden Mö glichkeiten sind so vielfä ltig, dass es leicht 
einsehbar ist, warum die Zoneneinteilung nicht „prä ziser“ definiert wurde. 
 
Auf der V. Fachtagung „Maß nahmen des Brand- und Explosionsschutzes –  Mittel zur 
Anlagen- und Arbeitssicherheit“ in Merseburg wurde folgender Vorschlag gemacht, um 
die Begriffe „lange“, „hä ufig“, „gelegentlich“ und „kurzzeitig“ zu konkretisieren: 
 

Zuordnung 
Intervall des 

Auftretens der g.e.A.  
(jä hrlich) 

Intervall des 
Auftretens der g.e.A. 

(differenziert) 
Verweilzeit der 

g.e.A. 

Zone 0 (20) hö her als bei Zone 1, 
z.B. > 1.000 mal 

hö her als bei Zone 1, 
z.B. > 3 mal/d lä nger als bei Zone 1 

Zone 1 (21) ≥  10 mal, < 1.000 mal ≥  1 mal/m,< 3 mal/d lä nger als 0,5 h, 
kürzer als 10 h 

Zone 2 (22) ≥  1 mal, < 10 mal ≥  1 mal/a, < 1 mal/m kürzer als 0,5 h 

 
Hierbei ist jeweils die hö here sich ergebende Zuordnung zu wä hlen. 
 
Eine weitere Mö glichkeit ergibt sich aus dem Normentwurf EN 13463-2 
„schwadenhemmende Kapselung“. Hier wurde indirekt ein Kriterium zur Zoneneinteilung 
eingeführt, das auf einer Rechtsvorschrift in den Niederlanden beruht. Dieses Kriterium 
berücksichtigt ausschließ lich wie lange explosionsgefä hrliche Atmosphä re innerhalb eines 
Jahres auftritt bzw. zu erwarten ist. 
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Zone Gesamtdauer t 
der g.e.A. [h/a] 

Anteil x 
der g.e.A. [%/a] 

Zone 0 (20) t > 1000 x > 0,114 

Zone 1 (21) 10 < t < 1000 0,001 < x < 0,114 

Zone 2 (22) t < 10 x <0,001 

 
 
Zone 0 (20) liegt i.d.R. nur im Inneren von Anlagen oder Maschinen vor. Die Zone 1 (21) 
in der Umgebung der Zone 0 (20) und die Zone 2 (22) in der Umgebung der Zone 1 (21) 
oder 0 (20) z.B. infolge konstruktionsbedingter Spalte an Wellendurchführungen. 
 
Innerhalb von Anlagen oder Maschinen kann durchaus Zone 1 (21) oder Zone 2 (22) 
vorliegen, wenn z.B. durch Vakuumbetrieb die Bildung explosionsfä higer Atmosphä re 
ausgeschlossen ist, beim An- und Abfahren diese nur kurzzeitig auftritt und die Anlage 
selten an- bzw. abgefahren wird. 
 
Weitere praktische Hinweise finden sich in den Explosionsschutzregeln BGR 104 der 
Berufsgenossenschaften. 


